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23  Zusammenarbeit mit Presse und Rundfunk 
 
(1) 1Bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit ist mit Presse, Hörfunk und Fernsehen unter Berücksichtigung 
ihrer besonderen Aufgaben und ihrer Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung zusammenzuarbeiten. 
2Diese Unterrichtung darf weder den Untersuchungszweck gefährden noch dem Ergebnis der 
Hauptverhandlung vorgreifen; der Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren darf nicht 
beeinträchtigt werden. 3Auch ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Interesse der Öffentlichkeit an einer 
vollständigen Berichterstattung gegenüber den Persönlichkeitsrechten des Beschuldigten oder anderer 
Beteiligter, insbesondere auch des Verletzten, überwiegt. 4Eine unnötige Bloßstellung dieser Person ist zu 
vermeiden. 5Dem allgemeinen Informationsinteresse der Öffentlichkeit wird in der Regel ohne 
Namensnennung entsprochen werden können. 6Auf Nummer 129 Absatz 1 und Nummer 219 Absatz 1 wird 
hingewiesen. 7Die entsprechenden Verwaltungsvorschriften der Länder sind zu beachten (vgl. auch Anlage 
B).

(2) Über die Anklageerhebung und Einzelheiten der Anklage darf die Öffentlichkeit grundsätzlich erst 
unterrichtet werden, nachdem die vollständige Anklageschrift dem Beschuldigten mit ausreichendem 
zeitlichen Vorlauf zugestellt oder sonst bekanntgemacht worden ist.


